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Covid-19-Verordnung Massnahmen im Bereich des internationalen Personenverkehrs – 

Stellungnahme des SGB 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass wir zur Covid-19-Verordnung Massnahmen im Bereich des internationalen 

Personenverkehrs Stellung nehmen können.  

Der internationale Personenverkehr ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Verschie-

dene Länder, so auch die Schweiz, haben Reisequarantänen erlassen, obwohl das Ansteckungs-

risiko in den Herkunftsländern teilweise moderat war. Der SGB bewertet es positiv, dass auf solche 

Massnahmen künftig weitgehend verzichtet werden soll.  

Allerdings ist die Luftfahrt gegenüber den anderen Verkehrsträgern im internationalen Personen-

verkehr nach wie vor benachteiligt. Namentlich, was die im Entwurf vorgesehene Testpflicht betrifft. 

Wir bitten Sie, die Verordnung nichtdiskriminierend auszugestalten und die entsprechenden Best-

immungen anzupassen. 

In Anhang 2 ist die Gültigkeit der Impfung auf 6 Monate beschränkt. Das scheint uns angesichts 

der Erkenntnisse und der aktuellen Entwicklungen zu wenig. Eine Verlängerung der Schutzfrist ist 

ja auch bereits für die Schweiz vorgesehen. Die Gültigkeit einer Genesung wird in anderen Ländern 

grosszügiger ausgestaltet. In Österreich sind beispielsweise Antikörpertests akzeptiert. Wir bitten 

Sie, Ihren Vorschlag nochmals zu überprüfen.  

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Pierre-Yves Maillard  Daniel Lampart 
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